
 

Kleine Anfrage 

des Abg. Rock (FDP) vom 13.07.2016  

betreffend Abmahnung von Mitarbeitern der Landesverwaltung im Zusammenhang 

mit dem Windkraftausbau 

und  

Antwort  

der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellers: 

Es gibt Hinweise, dass Mitarbeiter der Landesverwaltung, insbesondere des Landesbetriebes Hessen-Forst, 
wegen kritischer Aussagen im Zusammenhang mit der Nutzung von Waldflächen für Windkraftanlagen diszi-
plinarrechtlich belangt wurden. 
 
 
Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie 
folgt: 
 
 
Frage 1. Wurden Mitarbeiter der Landesverwaltung, insbesondere von Hessen-Forst, im Zusammenhang 

mit Aussagen und Stellungnahmen zur Windkraftnutzung schriftlich oder mündlich durch diszi-
plinarrechtliche Maßnahmen belangt? 

 
Nein. Nach Bericht der Landesbetriebsleitung Hessen-Forst ist dies nicht der Fall. 
 
 
Frage 2. Wenn ja (Frage 1): Welche Disziplinarmaßnahmen wurden aus welchen Gründen in den konkre-

ten Fällen verfügt? 
 
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. 
 
 
Wiesbaden, 9. August 2016 

Priska Hinz 
 

Eingegangen am 18. August 2016   ·   Bearbeitet am 19. August 2016   ·   Ausgegeben am 22. August 2016 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 19/3616  

 

 18. 08. 2016 

 

 

19. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 


